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Kalendarium
Vor 400 Jahren:
Hinrichtung einer jungen Frau
in Bütgenbach

Am 12. März 1613 wurde in
Bütgenbach eine junge Frau
namens Girt, Tochter des Jo-

hann Kreins, hingerichtet. Dies geht aus
dem Eintrag im Gerichtsbuch des da-
maligen Schultheißen, Hans Wilhelm
von Reiffenberg, hervor.

Die junge Frau hatte dem Eintrag
zufolge ihr eigenes Kind mit ei-
ner Schere den Hals „abge-

schnitten“. Auf ein derartiges Verbre-
chen stand damals unzweifelhaft die
Todesstrafe und die Bütgenbacher
Hochgerichtsschöffen hatten die spa-
nische Regierung in Luxemburg um
ein Gutachten gebeten. Das Urteil aus
Luxemburg sah vor, die Kindsmörde-
rin in einer mit Dornen gefüllten Kau-
le (Grube) zu pfählen; d.h. der Frau soll-
te ein gespitzter Holzpfahl durch den
Leib gestoßen werden. Danach sei ihr
toter Leib den Raben zum Fraße zu
überlassen. Diese besonders harte Art
der Todesstrafe wurde damals noch ge-
legentlich als Abschreckung verhängt.

Das grausame Urteil kam aller-
dings in dieser Form nicht zur
Ausführung; die junge Frau

wurde in einer Grube erwürgt und auf
Fürsprache „guter Leute“ auf dem
Kirchhof begraben.

Unerwähnt ist gänzlich, was die
junge Frau zu dieser schreck-
lichen Tat getrieben hat. War sie

das Opfer einer Vergewaltigung oder
hatte der Vater des Kindes sie ihrem
Schicksal überlassen? Man kann wohl
davon ausgehen, dass eine junge Frau
in geordneten sozialen Verhältnissen
ihr eigenes Kind nicht auf diese Wei-
se zu Tode bringt; eher ist anzunehmen,
dass die Verzweiflung sie zu diesem
Schritt getrieben hat.

Karin Heinrichs
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Titelbild:
Dieses Gemälde mit dem Titel „Aufbruch zum Sabbat" wird dem flämischen Maler David Teniers
d.J. (1610-1690) zugeschrieben; es befindet sich im Deutschen Historischen Museum Berlin.

(Foto: wikimedia commons, 9.2.2012)

Die Richtstätte des Hofgerichts
Bütgenbach auf der „Hütte“
(siehe Pfeil unten links).
(Auszug aus der Ferraris-Karte

(1777), Blatt 235, Bütgenbach)
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